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Das Hilfsmittel Licht

Hilfsmittel für sehbehinderte Menschen
Hinweis: Im Alltag werden Leuchten oft umgangssprachlich falsch als Lampen bezeichnet. Jedoch ist die Lampe nur das Leuchtmittel, zum Beispiel eine Glühlampe oder Leuchtstofflampe. Die Leuchte ist der Gegenstand, in dem die Lampe befestigt wird.

Das verbliebene Sehvermögen und die Hilfsmittel können von sehbehinderten Menschen nur optimal genutzt werden, wenn die Beleuchtung stimmt. Licht ist nicht gleich Licht. Nicht jedes Licht ergibt eine gute Beleuchtung, die für sehbehinderte Menschen angenehm und sinnvoll ist. Gutes Licht hat Auswirkungen auf die Sehschärfe, das Kontrastsehen, die Lesegeschwindigkeit und auf das gesamte Wohlbefinden. So kann eine gute Beleuchtung beispielsweise den Vergrößerungsbedarf reduzieren. 

Licht trägt außerdem wesentlich zur Sicherheit und Selbstständigkeit im Wohn- und Arbeitsbereich sowie in öffentlichen Räumen bei. Letztlich ist richtiges Licht eines der wichtigsten Hilfsmittel für sehbehinderte Menschen. Trotz dieser Tatsache werden die Kosten für Leuchten und Lampen weder von den Krankenkassen noch von anderen Kostenträgern übernommen. Nur bei der Ausstattung eines Arbeitsplatzes können diese bei der Agentur für Arbeit oder den Integrationsämtern gemeinsam mit dem Arbeitgeber beantragt werden.

Auch beim Thema Beleuchtung gilt: Jeder Mensch und jede Sehbehinderung benötigt individuelle Lösungen. Aufgrund der unterschiedlichen und ganz individuellen Seheinschränkungen der Betroffenen gibt es für die richtige Beleuchtung nur wenig allgemein gültige Hinweise. Die passende Leuchte und Lampe muss von jedem und für jeden sehbehinderten Menschen individuell gefunden werden. 

Die Hersteller und Verkäufer von Leuchten und Lampen haben in der Regel nicht das notwendige Spezialwissen, um sehbehinderte Menschen zu beraten. Ein unabhängiger Lichtplaner mit Low Vision-Kenntnissen (Low Vision = geringes Sehvermögen) kann in diesem Fall besser informieren.

Tipps für die Nahbeleuchtung

Das zentrale Problem sehbehinderter Menschen beim Thema Licht ist die Beleuchtung beim Lesen. Während für normalsichtige Menschen eine Deckenbeleuchtung als allgemeine Raumbeleuchtung zum Lesen, Handarbeiten, Basteln usw. meist ausreicht, benötigen sehbehinderte Menschen in der Regel eine zusätzliche Nahbeleuchtung, gerade, wenn sie mit vergrößernden Sehhilfen arbeiten.

Eine gute Leuchte zeichnet sich generell dadurch aus, dass sie dimmbar ist, die Arbeitsfläche gleichmäßig ausleuchtet sowie eine leicht mögliche Veränderung der Neigung und damit des Beleuchtungswinkels zulässt. Da die Leuchte für den Nahbereich in der Nähe des Kopfes ihren Dienst tut, sollte man darauf achten, dass sie keine scharfen Kanten hat und die Lampe nicht brummt. Die Wärmeentwicklung der Lampe sollte auch bei längerem Betrieb gering sein.

Leuchten gibt es für den Batterie-, Akku- oder Netzbetrieb. Beim Netzbetrieb ist darauf zu achten, dass die Kabel so gelegt werden können, dass sie nicht zu Stolperfallen werden.

 Zu einem Beratungstermin sollte unbedingt die vergrößernde Sehhilfe, deren Leistung mit dem Nahlicht unterstützt werden soll, mitgebracht werden. Denn die individuelle Arbeitsplatzbeleuchtung muss auf die jeweilige Arbeitsaufgabe, die damit verbundenen Sehanforderungen sowie das genutzte Hilfsmittel abgestimmt werden. Dabei sind die passende Beleuchtungsstärke, die Lichtfarbe und die Art der Ausleuchtung zu bestimmen. Die Beleuchtungsstärke darf nicht zu hoch sein, um Blendeffekte auszuschließen, muss aber gleichzeitig ausreichend stark sein, um das Sehen bestmöglich zu unterstützen. 

Verschiedene Lichtfarben sind vorteilhaft zur Steigerung des Kontrastsehens. Man kann in bestimmte Leuchten mehrere Lampen mit verschiedenen Farben einsetzen, beispielsweise mit mehr Gelb-, Rot- oder Blauanteilen, Neutralweiß, Warmweiß usw. Die unterschiedlichen Farben werden, von Mensch zu Mensch verschieden, eher als störend oder als angenehm empfunden, weshalb Lichtfarben in einigen Beratungsstellen der Blinden- und Sehbehindertenvereine getestet werden können. Dort kann auch herausgefunden werden, ob eine flächenförmige oder eine punktförmige Ausleuchtung bevorzugt wird. 

Tipps für die allgemeine Beleuchtung

Grundsätzlich sollte ein Raum möglichst gleichmäßig beleuchtet sein, um das Kontrastsehen und damit die Sehleistung zu unterstützen. Die am besten für sehbehinderte Menschen geeigneten allgemeinen Lichtquellen sind Deckenleuchten mit indirekter Beleuchtung, bei denen man die Lampe nicht sieht. Durch eine indirekte Beleuchtung werden Reflektionen des Lichts auf der Arbeitsfläche, auf Klarsichtfolien, glänzenden Zeitschriften und auf dem Boden sowie die Blendung beim Blick nach oben weitgehend verhindert. Leicht nachvollziehbar wird vor diesem Hintergrund, dass kleine, sehr helle Lichtquellen wie Halogenspots wegen der Direktblendung ganz und gar nicht geeignet sind. 

Allgemein gilt: Sehbehinderte Menschen benötigen eine höhere Beleuchtungsstärke als normalsichtige Menschen. Arbeitsplätze sollten daher um mindestens 3 Stufen höher beleuchtet werden, als dies für normal sehende Personen durch DIN-Normen vorgesehen ist. Gleichzeitig erschwert eine zu starke oder grelle Beleuchtung die visuelle Wahrnehmung durch Reflektion an Wänden und am Boden und führt zu Ermüdungserscheinungen, weshalb wiederum auch keine zu helle Raumbeleuchtung erfolgen sollte. Daher sollte die passende Lichtfarbe ebenso wie die Beleuchtungsstärke durch Ausprobieren ermittelt werden.

Auch unabhängig von Leuchten und Lampen gibt es Möglichkeiten, mit denen der sehbehinderte Mensch die allgemeine Beleuchtung und deren Auswirkungen beeinflussen kann: So vermeidet man Reflektionen und Spiegelungen auf Arbeitsflächen, wenn man diese in matt oder seidenmatt wählt. Durch Fenster einfallendes Sonnenlicht kann mit verstellbaren Lichtschutzvorrichtungen reguliert werden.
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